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Haftungsausschluss

Dieser vorliegende Standard der Therapeutischen 
Apherese entspricht einer Leitlinie in Form von struk-
turierten Handlungsempfehlungen für bestimmte Er-
krankungen. Dieser Standard wurde durch forma-
le Vorgaben bestimmter Qualitätskriterien sowie 
umfassender Literaturrecherche und strukturier-
ter Konsensfindung der beteiligten Autoren erstellt. 
Die Autoren übernehmen trotz sorgfältiger Kontrolle 
keine Gewähr für die Richtigkeit aller Informationen. 
Dosierungsanweisungen und/oder Applikationsformen 
sind immer anhand der aktuellen Fachinformationen zu 
prüfen. Dieser Standard soll turnusmäßig aktualisiert 
werden und reflektiert den aktuellen Wissensstand bis 
zum in der Fußleiste angegeben Zeitpunkt. Das Werk 
einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom 
Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vor-
herigen Zustimmung des Herausgebers. Das gilt ins-
besondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
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Kostenerstattung der 
Therapeutischen Apherese

Vergütung der Apheresetherapie 
im Krankenhaus

Im Jahr 2003 wurde das G-DRG-System (German-Dia-
gnosis Related Groups-System) als Vergütungssystem 
für allgemeine Krankenhausleistungen eingeführt. Die 
Zahl der DRGs stieg kontinuierlich, seit 2004 kamen 
Zusatzentgelte als Vergütungskomponente zusätz-
lich zur Fallpauschale hinzu. Zusatzentgelte werden 
für klar abgrenzbare Leistungen definiert, die spora-
disch auftreten, relevante Kosten verursachen und in 
mehreren DRGs auftreten. Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft, der GKV-Spitzenverband und der Ver-
band der privaten Krankenversicherung legen als Part-
ner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen und 
als Vertragsparteien auf Bundesebene das Kranken-
hausvergütungssystem jährlich fest [InEK  2026]. 
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals 
wurde in § 17b Abs. 4 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes (KHG) verankert, dass die Pflegepersonal-
kosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf 
bettenführenden Stationen ab 2020 aus dem G-DRG-
System ausgegliedert werden. Das gilt auch für Zusatz-
entgelte. Die Pflegepersonalkosten werden nun über 
ein krankenhausindividuelles Pflegebudget nach dem 
Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Bis zu der erst-
maligen Vereinbarung eines krankenhausindividuellen 
Pflegebudgets gilt ein gesetzlich festgelegter, vor-
läufiger Pflegeentgeltwert. Der vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) heraus-
gegebene Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) 
ist die amtliche Klassifikation zum Verschlüsseln von 
Operationen, Prozeduren und allgemein medizinischen 
Maßnahmen. Er wird jährlich überarbeitet. Der Fall-
pauschalenkatalog listet die DRGs insgesamt auf [InEK 
2026]. In den Anlagen des Fallpauschalenkatalogs 
sind die den OPS zugeordneten Zusatzentgelte auf-
geführt, hierunter die Verfahren der Therapeutischen 
Apherese (Tabelle 4). 

Bei einem Teil der Zusatzentgelte wird ein bundes-
einheitlicher Preis vorgegeben, z. B. der OPS-Kode für 
die Plasmapherese, synonym für den Plasmaaustausch 
verwendet, und der 2010 eingeführte OPS-Kode für die 
Doppelfiltrations-Plasmapherese (DFPP). Für die Kalku-
lation der Zusatzentgelte spielen Kalkulationskranken-
häuser eine wesentliche Rolle, um die Kostendeckung 
zu gewährleisten. Für das Jahr 2021 übermittelten 
240 Kalkulationskrankenhäuser die Kostendaten an 
das InEK. Die Vergütung von unbepreisten Zusatzent-
gelten wird in den jährlichen Budgetverhandlungen 
im Krankenhaus krankenhaus-individuell festgelegt.

Die vom BfArM veröffentlichte OPS Version 2024 enthielt 
umfangreiche Änderungen und Umstrukturierungen 

für die Verfahren der therapeutischen Apherese hin-
sichtlich der Systematik und der Kode-Ziffern. 

Im übergeordneten Kodebereich Adsorption und 
verwandte Verfahren (8-821) wird nun in Überein-
stimmung mit den Definitionen der Tab. 3 des Aphe-
rese-Standards zwischen spezifischer und selektiver 
Adsorption unterschieden. Die Immunadsorption wird 
ab 2024 als Adsorption zur Entfernung von Immun-
globulinen und/oder Immunkomplexen (8-821.4 ff.) be-
zeichnet, um die eindeutige Zuordnung zur Zielsubstanz 
der Adsorption zu betonen. Im Apherese Standard 
wird im Folgenden weiterhin für die Adsorption zur 
Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immun-
komplexen der Begriff Immunadsorption verwendet. 
Die Unterscheidung zwischen nicht regenerierbaren 
und regenerierbaren Adsorbern bleibt bestehen, neu 
hinzu kommt ein Kode für nicht wiederverwendbare, 
während einer Behandlung regenerierbare Adsorber. 

In der OPS Version 2025 wurde neu der OPS-Kode 
8-821.45 aufgenommen für die spezifische Adsorption 
von Immunglobulinen und Immunkomplexen, der ins-
besondere für die spezifische Elimination von Blut-
gruppen-Immunglobulinen (synonyme Begriffe sind 
Blutgruppen-Antikörper, AB0-Antikörper oder Isohäm-
agglutinine) und ausschließlich zur Vorbereitung des 
Empfängers bei AB0 inkompatibler Transplantation ge-
nutzt wird. Wenn in einer Klinik sowohl selektive als 
auch spezifische Verfahren der Adsorption von Immun-
globulinen mit nicht regenerierbaren Adsorbern ein-
gesetzt werden, ist es für den wirtschaftlichen Ein-
satz empfehlenswert für die OPS-Kodes 8-821.44 und 
8-821.45 zwei verschiedene Beträge für das insgesamt 
individuell zu verhandelnde Zusatzentgelt (ZE2025-
13) festzulegen, die dann auch krankenhausintern 
durch die beiden OPS-Kodes klar voneinander unter-
schieden werden.

Die Zusatzentgelte für die verschiedenen Verfahren 
der selektiven und der spezifischen Adsorption - bis-
her Immunadsorption (ZE2025-13) müssen jährlich 
krankenhausindividuell verhandelt werden. Nach 
der Musterrechnung der Deutschen Gesellschaft 
für Nephrologie ist die Durchführung einer selekti-
ven Immunadsorptionsbehandlung mit Kosten von 
2.232,62 € anzusetzen [Kribben et al. 2004]. Wenn 
während einer Behandlung zwei Einmaladsorber se-
quentiell im extrakorporalen Kreislauf eingesetzt wer-
den, kann der OPS-Kode 8-821.44 für die Immun-
adsorption mit nicht wiederverwendbarem und nicht 
regenerierbarem Adsorber zweimal kodiert werden.

Der bisherige Kode für die Hämoperfusion/Vollblut-Ad-
sorption (8-856) wurde bereits ab 2024 in den Kode-
bereich Adsorption und verwandte Verfahren (8-821 ff.) 
verschoben, und ebenfalls unterteilt nach „spezifisch“ 
und „selektiv“. Die Adsorption zur Entfernung niedrig- 
und/oder mittelmolekularer hydrophober Substanzen 



Standard der Therapeutischen Apherese der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie e. V.

4

Stand: 04.02.2026

Krankenhauses ist die möglichst ausführliche Doku-
mentation in der Patientenakte hinsichtlich: 

a)	 Hauptdiagnose und Begleiterkrankungen 

b)	 Notwendigkeit des stationären Aufenthaltes

c)	 Indikation zur Durchführung der jeweiligen Me-
thode der TA 

d)	 Etwaige Behandlungsalternativen geprüft und 
ausgeschlossen

e)	 Argumente für den Einsatz der jeweiligen Metho-
de der TA unter Berücksichtigung der patienten-
individuellen Situation (im Aufklärungsbogen do-
kumentieren)

f)	 Anzahl der durchgeführten Be-
handlungen (Therapieprotokolle) 

g)	 Medikamentöse Maßnahmen (z. B. Steroidpuls; 
IVIG) 

h)	 Erfolg verordneter Maßnahmen/Behandlungen.

inklusive Zytokinadsorption, bisher 8-821.2, wird ab 
2024 mit dem Kode 8-821.30 für eine selektive Voll-
blut-Adsorption versehen. Die Vergütung erfolgt 
weiterhin über das unbepreiste ZE2025-09. Diese 
Umstrukturierung verbessert die Systematik der OPS-
Kodes, da die Hämoperfusion und der zum Teil syn-
onym verwendete Begriff Hämoadsorption einer Ad-
sorption aus Vollblut gleichzusetzen sind.

Für 2024 neu eingeführt wurden Kodes für die CRP-
Apherese (8-821.5 ff.). Bislang wurde diesen Kodes 
vom InEK noch keine ZE Ziffer zugewiesen [InEK, Fall-
pauschalenkatalog 2026].

Unter dem OPS-Kode für die Lipoproteinaphere
se (8-822) mit weiterhin einem bepreistem Zusatz-
entgelt werden jetzt die verschiedenen Methoden als 
Inklusiva aufgelistet.

Für die Apherese der löslichen FMS-ähnlichen Tyrosin-
kinase 1 (sFlt-1-Apherese) hatte sich mangels eines 
hierfür selektiven oder spezifischen Verfahrens kein 
ZE gebildet. Daher wurde der separate OPS-Kode ge-
strichen. Der OPS-Kode 8-821.x könnte genutzt werden.

Bei der extrakorporalen Leberersatztherapie (Leber-
dialyse) (8-858ff.) wird ab 2025 zwischen „bei In-
dikation zur Leberersatztherapie“ (8-858.0), „bei In-
dikation zur Leberersatztherapie und zum Azidose-
ausgleich“ (8-858.1) und „bei Indikation zum 
Azidoseausgleich“ (8-858.2) unterschieden. 

Hat ein Krankenhaus (noch) kein individuelles Zusatz-
entgelt verhandelt, kann gemäß § 5 Fallpauschalen-
vereinbarung eine pauschale Vergütung von 600 € 
pro Behandlung im laufenden Jahr abgerechnet wer-
den. Nach erfolgreicher unterjähriger Verhandlung 
des individuellen Zusatzentgeltes wird der Differenz-
betrag zur pauschalen Vergütung am Ende des Jah-
res ausgeglichen. 

Dokumentation für mehr 
Abrechnungssicherheit 

Die im Krankenhaus eingesetzten Methoden der 
therapeutischen Apherese sollten durch Richtlinien, 
Leitlinien oder medizinisches Fachwissen begründet 
sein. Die Krankenkassen lassen in Einzelfällen die von 
dem Krankenhaus übermittelten Leistungs- und Ab-
rechnungsdaten durch den Medizinischen Dienst (MD) 
prüfen. Wichtige Prüfgründe sind neben der Kranken-
hausverweildauer die Indikationsstellung für die extra-
korporale Therapie und das Wirtschaftlichkeitsgebot. 
Die Wirtschaftlichkeit einer Behandlung lässt sich dabei 
grundsätzlich nur im Vergleich zweier Alternativen be-
werten. Bei vergleichbarer klinischer Wirksamkeit ist 
das Nutzen-Risiko-Profil zweier Alternativmethoden zu 
vergleichen. Eine wichtige Maßnahme für mehr Ab-
rechnungssicherheit von Zusatzentgelten seitens des 
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Bezeichnung des 
Verfahrens (OPS-Text)

OPS-Kode 2026 
(generell ist jede durch
geführte Apherese separat 
zu kodieren)

Zusatzentgelte (ZE) mit 
Differenzierungen nach 
aG-DRG 2026 Fallpau-
schalenkatalog

Betrag nach 
aG-DRG 2026 
Fallpauschalenkatalog 
(Anlagen 2, 4, 5, 6)

Therapeutische Plasmapherese, 
PE

Inkl.: PE mit gleichzeitiger Zell-
apherese, Plasmaaustausch

Exkl.: PE zur Apherese von Lipo-
proteinen (8-822)

Hinweis: Die Gabe von Plasma oder 
Albumin ist im Kode enthalten.

8-820 ZE36

1.164,90 € bis 
60.570,80 €

Mit normalem Plasma 

Inkl.: PE mit Albumin

8-820.0

nach Anzahl:

8-820.00 = 1 PE bis 
8-820.0w ≥ 50 PE

nach Anzahl differenziert 
in:

ZE36.01 = 1 PE bis 
ZE36.27 ≥ 50 PE

Mit kryodepletiertem Plasma 8-820.1

nach Anzahl:

8-820.10 = 1 PE bis 
8-820.1w ≥ 50 PE

Mit gefrorenem, pathogen-
inaktiviertem Plasma 

Inkl.:  Mit pathogenreduziertem 
und zellfreiem Apheresefrisch-
plasma vom Einzelspender; mit 
pathogenreduziertem und zellfreiem 
Poolplasma

8-820.2

nach Anzahl:

8-820.20 = 1 PE bis 
8-820.2t ≥ 50 PE

Adsorption und verwandte Ver-
fahren

Exkl.: Adsorption zur Apherese von 
Lipoproteinen (8-822)

Hinweis: Es ist jede durchgeführte 
(Immun-)Adsorption zu kodieren.

8-821

Hämoperfusion (Vollblut-
Adsorption)

8-821.3

krankenhausindividuelle 
Verhandlung

Selektiv, zur Entfernung hydrophober 
Substanzen (niedrig- und /oder 
mittelmolekular)

Inkl.: Zytokin-Adsorption

8-821.30 ZE2026-09 (1)

Selektiv, zur Entfernung sonstiger 
Substanzen

8-821.31 ZE2026-09 (1)

Spezifisch 8-821.32 ZE2026-09 (1)

Adsorption zur Entfernung von 
Immunglobulinen und/oder 
Immunkomplexen

Inkl.: 

Spezifische Adsorption zur Ent-
fernung von Immunglobulinen und/
oder Immunkomplexen

Selektive Adsorption zur Ent-
fernung von Immunglobulinen und/
oder Immunkomplexen

8-821.4

Mit nicht wiederverwendbarem und 
regenerierbarem Adsorber

8-821.41

Tabelle 4: Verfahren der Therapeutischen Apherese im OPS Version 2026 des Bundesinstitut für  Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) und Fallpauschalenkatalog 2026 des Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)
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Bezeichnung des 
Verfahrens (OPS-Text)

OPS-Kode 2026 
(generell ist jede durch
geführte Apherese separat 
zu kodieren)

Zusatzentgelte (ZE) mit 
Differenzierungen nach 
aG-DRG 2026 Fallpau-
schalenkatalog

Betrag nach 
aG-DRG 2026 
Fallpauschalenkatalog 
(Anlagen 2, 4, 5, 6)

Mit wiederverwendbarem und 
regenerierbarem Adsorber, Erst-
anwendung 

Hinweis: dieser Kode ist nur einmal 
pro therapeutisches Protokoll anzu-
geben. Jede weitere Anwendung ist 
gesondert zu kodieren (8-821.43)

8-821.42 ZE2026-13 (1)

krankenhausindividuelle 
Verhandlung

Mit wiederverwendbarem und 
regenerierbarem Adsorber, weitere 
Anwendung

8-821.43 ZE2026-13 (1)

Mit nicht wiederverwendbarem und 
nicht regenerierbarem Adsorber, 
selektive Adsorption

8-821.44 ZE2026-13 (1)

Mit nicht wiederverwendbarem und 
nicht regenerierbarem Adsorber, 
spezifische Adsorption

Inkl.: spezifische Adsorption zur Ent-
fernung von Blutgruppen-antikörpern 
[Isohämagglutinine]

8-821.45 ZE2026-13

C-reaktives-Protein-Apherese 
(CRP-Apherese)

8-821.5

Mit wiederverwendbarem und 
regenerierbarem Adsorber, Erst-
anwendung

Hinweis: dieser Kode ist nur einmal 
pro therapeutisches Protokoll anzu-
geben. Jede weitere Anwendung ist 
gesondert zu kodieren (8-821.51)

8-821.50 kein zugeordnetes ZE

Mit wiederverwendbarem und 
regenerierbarem Adsorber, weitere 
Anwendung

8-821.51 kein zugeordnetes ZE

Sonstige 8-821.x kein zugeordnetes ZE

Lipoproteinapherese

Inkl.:

LDL-Apherese

Apherese von Lipoproteinen

Lipoproteinpräzipitation zur 
Apherese von Lipoproteinen

Therapeutische Plasmapherese zur 
Apherese von Lipoproteinen

Doppelfiltrationsplasmapherese zur 
Apherese von Lipoproteinen

ApoB100-Adsorption zur Apherese 
von Lipoproteinen

Polyacrylatadsorption zur Apherese 
von Lipoproteinen

Dextran-Sulfat-Cellulose Adsorption 
zur Apherese von Lipoproteinen

8-822 ZE61 1.025,09 €
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und Zusatzentgelten noch nicht sachgerecht vergütet 
werden können durch zeitlich befristete Entgelte ver-
einbart werden. Krankenhäuser können Anfragen für 
NUB an das InEK einsenden. Erfüllen die Anfragen die 
Kriterien der NUB-Vereinbarung kann für diese Metho-
den oder Leistungen für das kommende Jahr die Ver-
einbarung eines krankenhausindividuellen Entgelts 

Bei im Krankenhaus eingesetzten Methoden gilt der 
Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, mit dem 
Ziel, die Einführung von Innovationen in die stationä-
re Versorgung zu erleichtern und zu fördern. Gemäß 
§ 6 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 
kann die Vergütung neuer Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden (NUB), die mit den Fallpauschalen 

Bezeichnung des 
Verfahrens (OPS-Text)

OPS-Kode 2026 
(generell ist jede durch
geführte Apherese separat 
zu kodieren)

Zusatzentgelte (ZE) mit 
Differenzierungen nach 
aG-DRG 2026 Fallpau-
schalenkatalog

Betrag nach 
aG-DRG 2026 
Fallpauschalenkatalog 
(Anlagen 2, 4, 5, 6)

Zellapherese

Exkl.: 

Zellapherese zur Gewinnung von 
Granulozyten-konzentraten oder 
Stammzellen; Zellapherese mit 
gleichzeitiger Plasmapherese 
(8-820ff.); 

Spezielle Zellaphereseverfahren 
(8-825ff.)

Hinweis: Mit diesem Kode ist nur 
die Zellapherese zu therapeutischen 
Zwecken zu kodieren. Es ist jede 
durchgeführte Zellapherese zu 
kodieren.

8-823 ZE2026-15 (1) krankenhausindividuelle 
Verhandlung

Photopherese

Hinweis: Es ist jede durchgeführte 
Photopherese zu kodieren.

8-824 ZE37 1.301,78 €

Spezielle Zellaphereseverfahren 8-825.* ZE2026-15 (1) krankenhausindividuelle 
Verhandlung

Doppelfiltrations
plasmapherese (DFPP)

Exkl: DFPP zur Apherese von Lipo-
proteinen (8-822)

8-826

Ohne Kryofiltration 8-826.0

nach Anzahl:

8-826.00 = 1 DFPP bis 
8-820.0t ≥ 50 DFPP

nach Anzahl differenziert 
in:

ZE36.01 = 1 DFPP bis 
ZE36.27 = ≥ 50 DFPP

1.164,90 € bis 
60.574,80 €Mit Kryofiltration 8-820.1 

nach Anzahl:

8-820.10 = 1 DFPP bis

8-820.1t ≥ 50 DFPP

Extrakorporale Leberersatz-
therapie (Leberdialyse)

8-858

Bei Indikation zur Leberersatz-
therapie

8-858.0 ZE2026-10 (1)

krankenhausindividuelle 
Verhandlung

Bei Indikation zur Leberersatz-
therapie und zum Azidoseausgleich.

Hinw.: Dieser Kode ist anzugeben, 
wenn der Azidoseausgleich durch 
gezielte pH-Steuerung erfolgt.

8-858.1 ZE2026-10 (1)

Bei Indikation zum Azidoseausgleich

Hinw.: Dieser Kode ist anzugeben, 
wenn der Azidoseausgleich durch 
gezielte pH-Steuerung erfolgt.

8-858.2 ZE2026-10 (1)

(1) Nach Paragraf 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2025 ist für diese Zusatzentgelte das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe 

nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der 

entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte. *Gilt für alle entsprechenden 5-Steller oder 6-Steller des angegebenen OPS-Kodes. Inkl.: 

Inklusivum; Exkl.: Exklusivum.
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eine die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beein-
trächtigende fortschreitende Erkrankung vor, bei der 
keine andere Therapie verfügbar ist und aufgrund 
der Datenlage die begründete Aussicht besteht, mit 
der Apheresetherapie einen Behandlungserfolg zu 
erzielen. Medikamentöse Therapieoptionen sind aus-
geschöpft. Wichtig ist die auf den individuellen Pa-
tienten bezogene Stellungnahme der behandelnden 
Ärzte, dass die Durchführung der Apheresetherapie 
die einzige Möglichkeit darstellt, die Symptome bei 
dem Patienten zu stabilisieren. Insbesondere wenn 
der fortschreitende Krankheitsprozess eine schwere, 
irreversible Behinderung verursachen kann. In diesem 
Zusammenhang ist die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
06.12.2005, Az.: 1 BvR 347/98, „Nikolaus-Beschluss“) 
anzuführen. Danach ist es „mit den Grundrechten aus 
Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) in Ver-
bindung mit dem Sozialstaatsprinzip und aus Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG (Grundrechte auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit) nicht vereinbar, einen gesetz-
lich Krankenversicherten, für dessen lebensbedroh-
liche oder regelmäßig tödliche Erkrankung eine all-
gemein anerkannte, dem medizinischem Standard 
entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, 
von der Leistung einer von ihm gewählten, ärztlich 
angewandten Behandlungsmethode auszuschließen, 
wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf 
Heilung oder auf eine spürbar positive Einwirkung auf 
den Krankheitsverlauf besteht.“ Dem Begriff der lebens-
bedrohlichen Erkrankung gleichgestellt, sind andere 
Erkrankungen, bei denen die körperliche Unversehrt-
heit dauerhaft beeinträchtigt zu werden droht (z. B. eine 
akut drohende schwere, irreversible Behinderung, wie 
der Verlust eines Sinnesorgans bei Erblindung oder 
Ertaubung, Rollstuhlpflicht oder Pflegebedürftigkeit). 
Allerdings gibt es für diese Auslegung des Nikolaus-
Beschlusses keine einheitliche Rechtsauffassung auf 
der Ebene der Landessozialgerichte.

Der Einzelfallantrag ermöglicht eine Erstattung ohne 
die Grundlage einer positiven Entscheidung des G-BA, 
der als untergesetzlicher Normengeber die Konkre-
tisierungen des GKV-Leistungskataloges und der 
hierfür bestimmten Verfahrensordnung vorgibt. Be-
wertungsverfahren des G-BA enthalten ein Leistungs-
verbot bis zum Abschluss des Verfahrens oder ermög-
lichen den Ausschluss von Leistungen. Dabei erfolgt 
eine Aufnahme in den Leistungskatalog häufig nur 
dann, wenn der Nutzen einer medizinischen Metho-
de nach sehr eng gefasster Auslegung der evidenz-
basierten Medizin nachgewiesen ist, und die Metho-
de wirtschaftlich ist. Gegebenenfalls ist beim Einzel-
fallantrag zu prüfen, ob das sozialrechtlich definierte 
Verfahren zur Beseitigung eines Systemmangels an-
zuwenden ist. Diese hohen sachlichen und formellen 
Anforderungen werden mit dem Nikolaus-Beschluss 
im Fall hinreichender Schwere und Alternativlosig-
keit modifiziert. Die Erfahrungen zeigen das Bild einer 

verhandelt werden. Die vereinbarten NUB sind inner-
halb der GKV solange erstattungsfähig, bis der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) diese bewertet 
hat. Entweder erfolgt dann die Überführung in einen 
neuen OPS oder die Erstattungsfähigkeit entfällt. Prin-
zipiell steht der Weg über diese hohe Hürde auch für 
neue Aphereseverfahren offen.

Vergütung der ambulanten Apheresetherapie

Grundlage der geregelten Erstattung ist die Richt-
linie des G-BA zu Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden der vertragsärztlichen Versorgung (Richt-
linie Methoden vertragsärztliche Versorgung) für den 
Bereich der Apherese zuletzt geändert mit Beschluss 
vom 20.10.2022 [G-BA 2023]. Die Durchführung und 
Abrechnung von Apheresen im Rahmen der vertrags-
ärztlichen Versorgung muss von der Kommission der 
regionalen Kassenärztlichen Vereinigung unter Mit-
wirkung von Vertretern des MD genehmigt werden. Die 
fachliche Befähigung setzt in der Regel die Qualifikation 
als Nephrologe voraus, kann aber auch alternativ nach-
gewiesen werden. Über das Beratungsergebnis unter-
richtet die Beratungs-Kommission der Kassenärztlichen 
Vereinigung die leistungspflichtige Krankenkasse, die 
ihrerseits den Versicherten informiert. Die konkrete Ab-
rechnung der Apherese im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Versorgung ist in jedem Einzelfall schließlich erst 
dann zulässig, wenn die leistungspflichtige Kranken-
kasse dem Versicherten einen schriftlichen Leistungs-
bescheid erteilt hat. Die Indikationsstellung, auch im 
Wiederholungsfall und im Behandlungsverlauf muss 
umfangreich dokumentiert werden. Aus der Dokumen-
tation muss nachvollziehbar hervorgehen, dass eine 
Befundkonstellation vorliegt, für die es keine Therapie-
alternativen gibt. Leistungen der GKV sind die Lipo-
proteinapherese (LA) bei schweren Fettstoffwechsel-
störungen (s. a. S. 26) und die Immunadsorption bei 
therapierefraktärer rheumatoider Arthritis (RA), wobei 
letztere in der Praxis keine Rolle mehr spielt. Die Ge-
nehmigung der Lipoproteinapherese ist auf ein Jahr be-
fristet, eine Verlängerung muss erneut beantragt wer-
den. Für die Immunadsorption bei RA wird ein Zyklus 
von 12 Behandlungen genehmigt. Die Wiederholung 
bedarf eines erneuten Antrags.

Einzelfallantrag für Therapeutische 
Aphereseverfahren

Der Einzelfallantrag kommt generell in Betracht, wenn 
die beabsichtigte Behandlung mit einer vom G-BA 
ausgeschlossenen oder nicht geprüften Methode 
erfolgen soll. In der vertragsärztlichen ambulanten 
Behandlung gilt der Grundsatz des Verbotes mit Er-
laubnisvorbehalt. Dieser mühsame Weg der Kosten-
erstattung ist im Fall einer schweren Erkrankung er-
forderlich, bei der die Apheresetherapie eine ultima 
ratio der ambulanten Therapie darstellt. Ein wichtiger 
Begriff ist die notstandsähnliche Situation: es liegt 
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restriktiven Handhabung der Vorgaben des Nikolaus-
Beschluss. Eine anfänglich versichertenfreundliche 
Tendenz ist einer zurückhaltenden, doch durchaus 
sorgfältigen Interpretation gewichen [RUB Nikolaus-
Projekt 2026].
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